
19 A 254/07 

Verwaltungsgericht Hamburg 

Urteil 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsrechtssache 

An Verkündungs 
statt zugestellt. 

Staatsangehörigkeit: afghanisch, 

Prozessbevollmächtigter: 

- Kläger -

g e g e n 

Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium des Innern, 
dieses vertreten durch den 
Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, 
Sachsenstr. 12 + 14, 
20097 Hamburg, 
Az: 5243508-423, 

- Beklagte -

hat das Verwaltungsgericht Hamburg, Kammer 19, aufgrund der mündlichen Verhandlung 
vom 20. Juni 2008 durch 
die Richterin Kalurzynski als Einzelrichterin 

für Recht erkannt: 



Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides vom 21.02.2007 verpfl ichtet, 

dem Kläger die Flüchtl ingseigenschaft bezüglich Afghanistans zuzuerkennen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

Die Beklagte trägt die außergericht l ichen Kosten des Klägers. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Die Beklagte kann die Vol lstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe der festzu

setzenden Kosten abwenden, falls nicht der Kläger vor der Vol ls t reckung Sicher

heit in Höhe des zu vol lstreckenden Betrages leistet. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich die Zulassung der Berufung 
beantragt werden. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Hamburg, Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, zu stellen. Er 
muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die Berufung zuzulas
sen ist, darzulegen. 

Die Berufung ist nur zuzulassen, 

wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder, 

wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts, 
des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts 
abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

wenn ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht wird 
und vorliegt. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch 
Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor 
dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer an 
einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt zuge
lassen. Ferner sind die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) bezeichne
ten Personen und Organisationen als Bevollmächtigte zugelassen. Ergänzend wird wegen der weiteren Ein
zelheiten auf § 67 Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 und Abs. 5 VwGO verwiesen. 

Tatbestand: 

Der Kläger begehrt von der Beklagten die Zuerkennung der Flüchtl ingseigenschaft 

sowie hilfsweise die Feststel lung von Abschiebungshindernissen. 



Der Kläger ist afghanischer Staatsangehö

riger hazarischer Volkszugehörigkei t und bekennt sich nach e igenen Angaben 

zum christl ichen Glauben. 

Den ersten Asylantrag des Klägers vom 30.12.2003 lehnte die Beklagte ab. In 

dem sich daran anschl ießenden Klagverfahren (VG Hamburg, 16 A 300/04) 

machte der Kläger in der mündl ichen Verhandlung am 01.08.2006 seine Hinwen

dung zum Christentum nicht geltend. Nach der tei lweisen Rücknahme seiner auf 

Asyl und Abschiebungsschutz gerichteten Klage wurde der Antrag am 06.09.2006 

(Urteil des VG Hamburg v. 01.08.2006 - 16 A 300/04 -) rechtskräft ig abgelehnt. 

Zu d iesem Zeitpunkt war der Kläger vol lziehbar ausreisepfl icht ig. Das Einwohner-

Zentralamt hörte den Kläger am 30.10.2006 zu setner bestehenden Ausreisepf l icht 

an. Dort berief der Kläger sich erstmals auf seine Konversion zum Chr is tentum. Er 

gab an, er setze sich bereits seit e inem Jahr mit dem Chr istentum auseinander. 

Auf Nachfrage konnte er nicht die Bedeutung Weihnachtens und Osterns benen

nen. In der fo lgenden Abschiebehaft konnte der Kläger über Monate hinweg man

gels Passes nicht abgeschoben werden. Er weigerte sich, einen Passantrag zu 

unterschreiben. 

Der Kläger wurde im Wei teren trotz vorhandener EU-Laissez-Passer Papiere nicht 

abgeschoben, wei l er am 12.02.2007 aus der Abschiebehaft heraus einen Asylfol

geantrag stellte, mit dem er geltend machte, dass er am 09.02.2007 von dem zur 

„Chr is tengemeinde Emanuel " gehörenden Pastor in der Haft

anstalt getauft worden sei. 

Bei seiner Anhörung durch die Beklagte am 16.02.2007 ließ er sich dahin ein, er 

habe zwar ursprüngl ich nicht in der Haftanstalt getauft werden wol len. Da ihm aber 

der Pastor zugesichert habe, dass er noch einmal in Freiheit getauft werde, habe 

er dem zugest immt. Grund für seine Konversion sei, dass er den Islam für eine 

zerstörer ische Religion halte, die ihm sowohl seinen Vater als auch seinen Bruder 

genommen habe. Er habe sich schon vor der Abschiebehaft mit christl icher Litera-



tur beschäftigt, die er in Dari oder Farsi gelesen habe. Auf Nachfrage gab er an, er 

kenne das „Vaterunser" nicht, weil er noch keine Texte gelernt habe. Aufgrund des 

Umstandes, dass seine Taufe in der Haft stattgefunden habe, kenne er seinen 

Taufspruch nicht. 

Mit Bescheid vom 21.02.2007 - am 22.02.2007 abgesandt - lehnte die Beklagte 

den Folgeantrag des Klägers ab. Die Voraussetzungen für eine Durchführung e i 

nes weiteren Asylverfahrens lägen nicht vor. Es sei bereits die dreimonat ige Frist 

des § 51 Abs. 3 VwVfG nicht eingehalten, da sich der Kläger nach e igenem Vor

br ingen in der Anhörung vom 16.02.2007 bereits vor e inem Jahr dem christl ichen 

Glauben zugewendet habe, im Rahmen seines ersten Asylk lagverfahrens habe er 

nicht auf seine Konversion hingewiesen, obwohl er sich nach e igenen Angaben 

bereits damit befasst habe. Erst als seine Abschiebung beabsichtigt gewesen sei, 

habe er sich auf seinen christl ichen Glauben berufen, gleichzeit ig al lerdings nicht 

die Bedeutung von Weihnachten und Ostern gekannt. Der Kläger habe seinen 

Glauben auch nicht nach außen manifestiert. Die Taufe habe nicht in der Gefäng

niskirche, sondern heimlich stattgefunden. In der Haftanstalt habe er trotz seines 

monate langen Aufenthalts nicht die angebotenen evangel ischen Gottesdienste 

und Veransta l tungen besucht. Sein Taufspruch sei ihm auch nicht bekannt. Daher 

erscheine sein Glaubensübertr i t t vorgeschoben. Der Kläger könne in Kabul unbe

helligt leben, denn für Außenstehende sei nicht ersichtl ich, dass er Konverti t sei. 

Schließlich stehe § 28 Abs. 2 Asy lVfG i.V.m. Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 

2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004 (im Folgenden: Qualif ikationsrichtl inie) der 

Zuerkennung von Abschiebungsschutz gemäß § 60 Abs. 1 AufenthG entgegen, 

wei l die erst am 09.02.2007 erfolgte Taufe mehrere Monate nach der unanfechtba

ren Ablehnung des f rüheren Asylantrages erfolgt sei. 

Der Kläger hat am 07.03.2007 Klage erhoben. 

Er trägt ergänzend vor, er habe nach der Haftent lassung an einem Bibelkurs teil

genommen und sei rege am Leben der afghanischen Gemeinde sowie der „Chris-



tengemeinde Emanuel" beteiligt. Seine Taufe habe er im Beisein seiner Freunde 

in e inem öffentl ichen Rahmen wiederholt. Zudem habe er in der Novemberausga

be des deutschlandweit in vielen afghanischen und iranischen Geschäf ten und 

Kultureinrichtungen- ausl iegenden deutsch-persischen Magazins eine 

halbseit ige Anzeige geschaltet, in der er durch sein Beispiel zur Annahme des 

christ l ichen Glaubens aufgerufen habe. Die Anzeige habe sein Foto und seinen 

Namen beinhaltet. Da ihm dieses Glaubensbekenntnis so wichtig gewesen sei, 

habe ihn das mit der Anzeige verbundene Risiko, von streng gläubigen Afghanen 

bedroht zu werden, nicht abhalten können. Zudem leide er an einer postt raumat i 

schen Belastungsstörung. 

Der Kläger beantragt, 

die Beklagte zu verpfl ichten, ein neues Asyfverfahren zu eröffnen und die 

Voraussetzungen von Abschiebungshindernissen nach § 60 Abs. 1 - 7 Auf-

enthG in se inem Fall festzustel len. 

Aus dem schrif tsätzl ichen Vorbringen der Beklagten (Bl.11 d.A.) ergibt sich der 
Antrag, 

die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung bezieht sich die Beklagte auf ihre angefochtene Entscheidung. 

Mit Beschluss vom 05.12.2007 hat die Kammer den Rechtsstreit zur Entscheidung 

auf die Berichterstatterin als Einzelrichterin übertragen. 

Mit Beschluss vom selben Tag hat das Gericht Beweis erhoben durch die Erhe

bung eines Sachverständigengutachtens hinsichtl ich des psychischen Zustands 

des Klägers. Das Gericht hat zudem durch die Vernehmung der Zeugen 

Beweis über den Glaubensübertr i t t des Klägers erho

ben. Hinsichtl ich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Sachver-

http://Bl.11


ständigengutachten (Bl. 89 ff. d.A.) sowie auf das Sitzungsprotokol l vom 

20.06.2008 (BI.160 ff d.A.) verwiesen. 

Die Akte 16 A 300/04, die Akte 19 E 158/07, die Akte 19 AE 255/07, die Sachak

ten der Beklagten sowie die Erkenntnisquel len, die in der zu Protokoll genomme

nen Liste verzeichnet s ind, haben dem Gericht vorgelegen und sind Gegenstand 

der mündl ichen Verhandlung gewesen. 

Entscheidungsgründe: 

i. Die Einzelrichterin kann vorl iegend gemäß § 6 Abs, 1 V w G O entscheiden, da 

der Rechtsstreit mit Beschluss vom 05.12.2007 auf sie übertragen worden ist. Die 

Entscheidung ist auch zulässig, obwohl die Beklagte zur mündl ichen Verhandlung 

am 20.06.2008 nicht erschienen ist, weil sie insoweit rechtzeit ig.und unter Hinweis 

auf § 102 Abs. 2 V w G O geladen worden ist. 

II. Die Klage hat bereits mit ihrem Hauptantrag Erfolg. 

Aufgrund des Vorbr ingens des Klägers im Zeitpunkt der mündl ichen Verhandlung 

geht das Klageziel gemäß § 88 VwGO dahin, als Flüchtl ing anerkannt zu werden 

und nur hi l fsweise um die Feststellung von Abschiebungshindernissen. 

Die Klage ist zulässig, insbesondere besteht ein Rechtsschutzinteresse für die 

Feststel lung eines Abschiebungsverbotes gemäß § 60 Abs. 1 AufenthG bezüglich 

Afghanistan, obwohl die Beklagte weder die Abschiebung des Klägers in diesen 

Staat angedroht noch eine Feststellung über das Nichtbestehen von Abschie

bungsverboten hinsichtl ich dieses Staates getroffen hat (vgl. BVerwG, Urt. v. 

08.02.2005, 1 C 29/03). 

Die Klage ist auch begründet. Der Bescheid der Beklagten vom 21.02.2007 ist 

rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten ( § 1 1 3 Abs. 5 VwGO) . 



Dem Kläger steht nach der für die gerichtl iche Entscheidung maßgebenden Sach-

und Rechtslage (§ 77 Abs. 1 AsylVfG) ein Anspruch auf ein Wiederaufgre i fen sei

nes Verfahrens hinsichtl ich der Zuerkennung der Flücht l ingseigenschaft gemäß § 

71 Abs. 1 AsylVfG i.V.m. § 51 Abs. 1 bis 3 VwV fG zu (1.). Der Kläger hat A n 

spruch auf Zuerkennung der Flüchtl ingseigenschaft nach § 3 Abs . 1 AsylVfG 

i.V.m. § 60 Abs. 1 AufenthG. (2.). Dem steht auch § 28 Abs. 2 Asy lVfG nicht ent

gegen (3.). 

1. Die Konversion des Klägers begründet einen den rechtl ichen Anforderungen 

entsprechenden Grund, das Verfahren in Bezug auf die Zuerkennung der Flücht

l ingseigenschaft wieder aufzugreifen. 

Die Voraussetzungen für ein Wiederaufgrei fen des Verfahrens hinsichtl ich der Zu 

erkennung der Flüchtl ingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, durch den der 

Einzelne auch vor Verfo lgung aus religiösen Gründen geschützt wird, best immen 

sich nach § 71 Abs. 1 Asy lVfG i.V.m. § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG . Ein Ver fahren ist 

dann wieder au fzunehmen, wenn sich die dem Verwaltungsakt zugrunde l iegende 

Sach- oder Rechts lage nachträglich zugunsten des Betroffenen geändert hat oder 

neue Beweismittel vor l iegen, die eine dem Betroffenen günstigere Entscheidung 

herbeigeführt haben würden. So verhält es sich hier. 

Es liegt eine Änderung der Sachlage darin, dass der Kläger am 09.02.2007 durch 

seine Taufe zum Christentum konvertiert ist. Die Berücksicht igung dieses Um-

standes scheidet auch nicht aus formel len Gründen gemäß § 51 Abs. 3 VwVfG 

aus, wei l auf den Zeitpunkt der Taufe als maßgebl ichen Zeitpunkt für die Ände

rung der Sachlage abzustel len ist (vgl. VG Dresden, Urteil vom 1.12.2003 - 14 A 

30749/02.A -; Urteil vom 01.08.2003 - 14 A 30732/01.A - beide zit. nach juris). 

Diese Frist ist hier noch nicht abgelaufen gewesen, da der Kläger bereits wenige 

Tage nach seiner Taufe den Antrag bei der Beklagten stellte. Diese veränderte 

Sachlage führt, wie von § 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG vorausgesetzt, zu einer für den 

Kläger günst igen Entscheidung in der Sache. 



2. Die damit eröffnete erneute Sachentscheidung nach § 3 Asy lVfG i.V.m. § 60 

Abs. 1 AufenthG ist zugunsten des Klägers zu treffen. Nach Überzeugung des 

Gerichts ist insbesondere nach d e m Vorbr ingen des Klägers in der mündl ichen 

Verhandlung am 20.06.2008, nach den Aussagen der Zeugen und unter Berück

sichtigung der sonst igen Erkenntnismittel davon auszugehen, dass d e m Kläger mit 

der erforderl ichen beacht l ichen Wahrscheinl ichkeit aufgrund seiner Konvers ion (a) 

landesweit eine die Flücht l ingsanerkennung i.S.d. § 60 Abs. 1 AufenthG rechtfert i

gende Verfo lgung bei einer Rückkehr nach Afghanistan (b) droht. 

a) Eine formelle Konversion allein reicht nicht aus, um die Voraussetzungen des § 

60 Abs. 1 AufenthG zu begründen (aa). Al lerdings hat das Gericht aufgrund der 

mündl ichen Verhandlung die Überzeugung gewonnen, dass der durch die Taufe 

im Februar 2007 vom Kläger formal vol lzogene Glaubenswechsel vom Islam zum 

Chr is tentum Ausdruck einer ernsthaften, aus e inem inneren Bedürfnis heraus er

folgten Gewissensentscheidung ist und nicht auf asyl- bzw. verfahrenstakt ischen 

Erwägungen beruhte (bb). 

aa) Nur wenn verlässl ich festgestellt werden kann, dass eine Konversion auf einer 

glaubhaften und dauerhaften Zuwendung zum christ l ichen Glauben im Sinne einer 

ernsthaften Gewissensentscheidung, auf e inem ernst gemeinten religiösen Ein

stel lungswandel mit einer identi tätsprägenden festen Überzeugung und nicht le

diglich auf bloßen Opportunitätsgründen beruht, kann davon ausgegangen wer

den, dass ein Verschweigen, Ver leugnen oder die Aufgabe der neuen Glaubens

zugehörigkei t zur Vermeidung staatlicher oder nicht staatl icher Repressionen im 

Heimat land den Betroffenen grundsätzl ich und in aller Regel unter Ver letzung sei

ner Menschenwürde existenziell und in seiner sitt l ichen Person treffen und ihn in 

eine ausweglose Lage bringen würde und ihm deshalb nicht zugemutet werden 

kann (vgl. HessVGH, Beschl. v. 26.06.2007, 8 UZ 452/06.A und 8 UZ 1463/06.A; 

VG Kassel , Urt. v. 15.12.2005, 3 E 2960/03.A und v. 04.05.2006, 3 E 762/04; vgl . 

aber auch: BVerwG, Urt. v. 18.02.1986, BVerwGE 74, 38 und v. 20.01.2004, 1 C 

9/03, BVerwGE 120, 16 ff. - alle zit. nach jur is; Funke-Kaiser, in GK zum Asy lVfG, 



§ 28 Rn. 31). Nur bei e inem in d iesem Sinne ernsthaften Glaubenswechse l kann 

das Gericht zu der Überzeugung ge langen, dass der schutzsuchende Aus länder 

bei einer Rückkehr in sein islamisches Heimat land von seiner neuen christ l ichen 

Glaubensüberzeugung nicht ablassen könnte (vgl. VG Düsseldorf, Urt. v. 

15.08.2006, 22 K 350/05.A, zit. nach juris). Diese Vorgehensweise im Falle einer 

gel tend gemachten Verfo lgungsgefährdung wegen eines in Deutschland erfolgten 

Glaubenswechsels entspricht einer weit verbreiteten verwaltungsgericht l ichen 

Praxis (vgl. u.a. VG Ansbach, Urt. v. 29.03.2000, AN 9 K 98.32719; VG Minden, 

Urt. v. 23.05.2005, 9 K 5381/03.A; VG Oldenburg, Urt. v. 3.08.2005, 7 A 4142/03; 

VG Darmstadt, Urt. v. 10.11.2005, 5 E 1749/03.A (4); VG Düsseldorf, Urt. v. 

15.08.2006 a.a.O. und v. 29.08.2006, 2 K 3001/06.A; VG Karlsruhe, Urt. v. 

19.10.2006, A 6 K 10335/04; VG Meinigen, Urt. v. 10.01.2007, 5 K 20256/03.Me -

alle zit. nach juris), der sich das Gericht anschl ießt. Eine solche Prüfung wäre nur 

dann entbehrl ich, wenn der in Deutschland nur formal vol lzogene Übertritt vom 

islamischen zum christl ichen Glauben allein für sich im islamischen Heimat land 

des schutzsuchenden Ausländers mit beachtl icher Wahrscheinl ichkeit selbst dann 

zu erhebl ichen Ver fo lgungsmaßnahmen führte, wenn er dort seine christl iche 

Glaubenszugehör igkei t verheimlichte, ver leugnete oder aufgäbe (vgl. etwa 

BVerfG, Kammerbeschi . v. 19.12.1994 a.a.O.; BVerwG, Urt. v. 20.01.2004 a.a.O.). 

Das setzte aber nicht nur eine in d iesem Sinne dort regelmäßig und mit hinrei

chender Dichte geübte Verfolgungspraxis, sondern auch voraus, dass die al lein in 

Deutschland stat tgefundenen Geschehnisse den staatl ichen Stellen oder maßgeb

lichen Gruppen im Heimatland des Betroffenen mit beachtl icher Wahrschein l ich

keit bekannt werden (HessVGH Hessen, Beschl . v. 26.06.2007, a.a.O.). Weder 

gerichtl ichen Entscheidungen noch tatsächl ichen Erkenntnissen lassen sich aber 

konkrete Anhal tspunkte dafür entnehmen, dass eine derart ige Verfolgungspraxis 

wegen eines im Ausland nur formal vo rgenommenen Rel ig ionswechsels in Afgha

nistan beachtl ich wahrscheinl ich sein könnte. Zwar wird darüber berichtet, dass 

vom Islam zum Christentum übergetretene Konvert i ten dort gezwungen seien, ihre 

Religion allenfalls im häusl ichen Rahmen auszuüben, auch wenn Repressionen in 

städt ischen Gebieten wegen der größeren Anonymität weniger zu befürchten sei-
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en als in Dorfgebieten (vgl. AA, Lagebericht vom 07.03.2008 S. 16), dass sie sich 

sogar verstecken und ihren Glauben verheiml ichen müssten (vgl. AA, Auskunf t an 

VG Hamburg vom 22.12.2004). Diese Auskünf te beziehen sich aber nur auf sol

che Gefährdungssi tuat ionen, die für zum Christentum konvert ierte A fghanen da

durch entstehen, dass sie ihren neuen Glauben in ihrem Heimat land beibehalten 

und dort auch praktizieren. 

bb) Für die danach entscheidungserhebüche Frage, ob die Konvers ion des Klä

gers auf einer glaubhaften und dauerhaften Zuwendung zum christ l ichen Glauben 

im Sinne eines ernst gemeinten religiösen Einstel lungswandels mit einer identi-

tä tsprägenden festen Überzeugung und nicht lediglich auf bloßen Opportuni täts-

gründen beruht, trägt dieser die Dar legungs- und Beweislast (vgl. auch VG Darm

stadt a.a.O.). Die Prüfung der sich im Inland und in seinem persönl ichen Bereich 

abspie lenden Vorgänge kann im W e g e richterlicher Überzeugungsbi ldung im Ein

zelfall nur aufgrund einer wer tenden Betrachtung nach außen erkennbarer U m 

stände und der Überzeugungskraft dazu abgegebener Erklärungen er fo lgen, wie 

etwa zur Entwicklung des Kontaktes zu dem neuen Glauben, zur Glaubensbetät i 

gung und zu Kenntnissen über die neuen Glaubensinhal te (vgl. HessVGH, Beschl . 

v. 26.06.2007, a.a.O.; Marx, AsylVfG,§ 1 Rn. 218 f.). 

Das Vorbr ingen des Klägers in der mündl ichen Verhandlung hat unter Berücksich

t igung der Zeugenaussagen davon zu überzeugen vermocht, dass se inem in 

Deutschland durchgeführten Glaubensübertr i t t eine im obigen Sinne ernsthafte 

und dauerhafte Gewissensentscheidung zu Grunde l iegt. . 

Zwar erweckt die zeit l iche Abfolge der Ereignisse den Anschein eines nicht ernst

haften Glaubensübertr i t ts: Obwohl der Kläger sich bereits mit dem Chr istentum 

auseinandergesetzt hatte, machte er im Rahmen seines ersten Asylverfahrens 

eine Hinwendung zum christl ichen Glauben nicht geltend. Dabei hätte gerade we

gen des zuvor bekannt gewordenen Falles „Rahman" Anlass bestanden, im Rah

men der Asylklage auf eine etwaige Hinwendung zum Christentum hinzuweisen. 



Stat tdessen hat er seine Klage hinsichtl ich Asyl und § 60 Abs . 1 Au fen thG zurück

genommen. Erst als der Kläger am 30.10.2006 zu seiner bestehenden Ausre ise

pflicht angehört wurde, erklärte er, er sei zum Christentum konvert iert. In der fo l 

genden Abschiebehaft zögerte er über Monate hinweg die Ausste l lung eines Pas

ses und damit eine mögl iche Abschiebung hinaus, indem er sich weiger te , e inen 

Passantrag zu unterschreiben. Aufgrund seiner Taufe konnte der Kläger trotz vor

l iegender EU-Laissez-Passer Papiere sodann nicht nach Afghanis tan zurückge

führt werden. 

Der Kläger hat aber in der mündl ichen Verhandlung am 20.06.2008 nachvol lz ieh

bare Gründe für den oben aufgezeigten zeit l ichen Ablauf benannt. Zur Überzeu

gung des Gerichts steht fest, dass der Kläger sich schon vor der Haft mit dem 

christ l ichen Glauben auseinandergesetzt hatte. Dies folgt aus der Ein lassung des 

Klägers, die durch die überzeugenden und glaubhaften Angaben des Zeugen 

gestützt wird. Der Zeuge hat ausgesagt, dass er den Kläger mit 

dem Chr istentum in Kontakt gebracht habe. Er suche regelmäßig Asylbewerber

wohnhe ime auf, um die Menschen zum Christentum zu bekehren. Dabei habe er 

den Kläger kennengelernt, der sich mit der von ihm - dem Zeugen - über lassenen 

christ l ichen Literatur auseinandergesetzt habe und sodann auch regelmäßig zu 

den Gottesdiensten gekommen sei. Der Kon

takt zu dem Kläger sei bereits vor dessen Abschiebehaft entstanden. Der Kläger 

hat zudem glaubhaft bekundet, er habe seine Taufe bereits vor der Haft geplant. 

Diese Pläne seien allerdings durch die Abschiebehaft durchkreuzt worden. Zu der 

Taufe in der Haftanstalt sei er dann von dem Zeugen nach 

mehrstündiger Diskussion überredet worden . Diese Angaben werden von den 

überzeugenden und glaubhaften Angaben des Zeugen gestützt. 

Auch wenn es ungewöhnl ich ist, hält es das Gericht - insbesondere unter Berück

sicht igung der für die gerichtl iche Entscheidung nach § 77 Abs. 1 Asy lVfG maßge

benden Sach- und Rechtslage - für mögl ich, dass ein bereits 36-jähriger Moslem, 

der aufgrund seiner Lebensgeschichte psychisch angegriffen ist, seinen ange-
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s tammten Glauben in Frage stellt und sich der christ l ichen Religion zuwendet . Die 

Einlassung des Klägers hinsichtlich seines Weges zum Christentum ist plausibel 

und wird von den Aussagen des Zeugen getragen. Die Annahme , dass 

der Kläger sich gewissenhaft mit den christl ichen Inhalten auseinandergesetzt hat, 

zeigt insbesondere der Umstand, dass er sich nicht den Zeugen Jehovas , deren 

Mitglied der Zeuge ist, sondern der evangel isch-protestant ischen Ge

meinschaft angeschlossen hat. Nach der Einlassung des Klägers war Grund dafür, 

dass er die Vorstel lung der Zeugen Jehovas, Jesus Christus sei als Sohn Gottes 

se inem Vater untergeordnet, nicht t rage. Zudem hat der Zeuge bekun

det, dass er sich von der inhalt l ichen Auseinandersetzung und der gewissenhaf ten 

Entscheidung des Klägers für das Christentum in Gesprächen überzeugen konnte. 

Da seine Gemeinde eine Baptistenkirche sei , sei die Hinterfragung des Glaubens 

neuer Gemeindemitg l ieder ein regelmäßiger Prozess. Die Gemeinde habe sich 

sehr über die Anwesenhei t des Klägers gefreut, wei l er rege an Gesprächen teil

genommen habe. Der Kläger habe ihm - dem Zeugen - auch zu Weihnachten 

eine Karte geschr ieben und ein kleines Präsent überreicht. Das Gericht wertet den 

Umstand, dass der Kläger christl iche Feste feiert, als weiteren Anhal tspunkt für die 

Verinner l ichung des neuen Glaubens durch den Kläger. Der Zeuge ist 

insbesondere deshalb glaubwürdig, wei l er keine nähere Beziehung zu dem Klä

ger aufweist und sich auch nicht aufgrund einer ähnl ichen Lebensgeschichte mit 

ihm verbunden fühlt. 

Grund für das Verhal ten und die Äußerungen des Klägers im Verwal tungsver fah

ren, die eine asyltaktische Konversion vermuten l ießen, war die angespannte An

hörungssituat ion unmittelbar vor der Inhaftierung bzw. während der Haft. Dies er

scheint aufgrund des Gutachtens der Sachverständigen wahr

scheinl ich, in dem festgestel l t wird, dass der Kläger an einer mit telgradigen De

pression leidet (S.28 d. Gutachtens) und bei insist ierenden Fragen dazu neigt, 

sich zu verschl ießen und aggressiv zu werden (S.11-13, 28 d. Gutachtens). Insbe

sondere konnte der Kläger in der mündl ichen Verhandlung am 20.06.2008 den 

Eindruck, den er im Verwal tungsverfahren hinterlassen hatte, wider legen. Es ist 
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deutl ich geworden, dass der Kläger über die Inhalte der Bibel und vor al lem die 

Botschaften von Jesus Christus ein beachtl iches Wissen aufweist. A u c h der per

sönl iche Eindruck, den das Gericht in der mündl ichen Verhandlung von dem Klä

ger gewonnen hat, die sichtbare Emot ion, mit welcher er von seiner „Ret tung" und 

der im Christentum vorhandenen Güte berichtet hat, erhärten die Überzeugung 

des Gerichts, dass der Kläger sich aus innerer Überzeugung vom islamischen 

Glauben gelöst hat und es ihm mit dem christl ichen Glauben ernst ist. Das Gericht 

hat in der mündl ichen Verhandlung auch den Eindruck gewonnen, dass der Kläger 

die biblische Botschaft, seinen Glauben kundzutun und andere davon zu überzeu

gen, derart vehnnerl icht hat, dass er diesen als untrennbar mit se inem Glauben 

verbunden erlebt. Dies wird durch die Anzeige, die der Kläger in der 

Zeitschrift veröffentl icht hat, um Dritte zum Christentum „einzuladen", bes

tätigt. Das Gericht geht auch hier nicht davon aus, dass der Kläger d iese Anzeige 

aus asyltakt ischen Gründen geschaltet hat. Denn auf die Frage, w a r u m der Kläger 

nicht dauerhaft derart ige Anzeigen in die Zeitschrift setze, konnte er plausibel und 

spontan antworten, dass seine f inanziel len Mittel dazu nicht ausreichten. Die A n 

zeige habe 100 Euro gekostet. Schon dafür habe er sich das Geld leihen müssen, 

wei l er von weniger als 200 Euro im Monat lebe. Zudem hat er den Ursprung für 

diese Idee benennen können. Er hat nämlich angegeben, dass man in der Kirche 

singe, die Bibel solle mit Freude wei tergegeben werden. Auch angesichts der 

mögl ichen Gefahr, die ihm im Falle der Abschiebung aufgrund der Anzeige droht, 

kann nicht von e inem asyltakt ischen Beweggrund ausgegangen werden . 

Von erhebl ichem Gewicht ist für das Gericht auch, dass der Kläger seine Hinwen

dung zum christ l ichen Glauben nach außen dokument ier t und gelebt hat. Zwar hat 

er seine Taufe heimlich in der Haftanstalt durchführen lassen. Er hat die Taufe 

aber - wie von Anfang an geplant - in der Kirche öffentlich im Beisein seiner 

Freunde nachgeholt . Seine Einlassung, er habe sich von e inem Dar i -sprechenden 

Pastor taufen lassen wol len, erscheint nachvollziehbar, wei l der Kläger nicht in 

ausre ichendem Maße der deutschen Sprache mächtig ist. Nach den glaubhaften 

Angaben der Zeugen besucht der Kläger regelmäßig 
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die Gottesdienste in ihren Gemeinden. Er engagiert sich in der Gemeinde und 

nimmt auch am Bibelkurs teil. Zudem hat er seinen Glauben durch d ie in der Zei

tung geschaltete Anzeige, in der sein Foto und sein Name erschienen, öffentlich 

kundgetan. Der Kläger trägt als Zeichen seines Glaubens ein Kreuz an einer Kette 

bei sich, welches er erst auf Nachfrage des Gerichts gezeigt hat. Vorher ist die 

Kette nicht zu sehen gewesen. 

Nach al ledem umfasst das vom Kläger seiner christl ichen Religion g e m ä ß zu er

wartende Verhal ten nicht nur das bloße Innehaben einer christ l ichen Glaubens

überzeugung, sondern auch die Tei lnahme an Gottesdiensten im privaten oder 

öffentl ichen Bereich sowie die Kundgabe seines christl ichen Glaubens gegenüber 

anderen. 

b) Hinsichtl ich der Verfo lgungshandlungen hat der Kläger bei Rückkehr in sein 

Heimat land mit Handlungen nach Art. 9 Abs. 1 der Qualif ikationsrichtl inie zu rech

nen. Einerseits muss er auf Grundlage eines seiner Religion entsprechenden Ver

haltens eine Ausgrenzung, eine Inhaftierung oder anderweit ige erhebl iche Re

pressal ien von einzelnen Regierungsmitgl iedern oder von Seiten der Zivi lbevölke

rung gewärt igen. Anderersei ts ist davon auszugehen, dass er durch eine Verheim

l ichung, Ver leugnung oder Aufgabe seiner christl ichen Glaubenszugehör igkei t als 

religiös geprägte Persönl ichkeit in seiner Menschenwürde verletzt, in ähnlich 

schwerer Weise wie bei Eingriffen in die körperl iche Unversehrtheit oder die phy

sische Freiheit in Mit leidenschaft gezogen würde und durch seine religiöse Prä

gung bei einer Rückkehr nach Afghanistan deshalb in eine ausweglose Lage ge

riete. Zu dieser Auf fassung gelangt das Gericht aufgrund der a l lgemeinen Aus

kunftslage (vgl. AA, Lagebericht vom 07.03.2008, S. 16; VGH Mannhe im, Beschl. 

v. 26.06. 2007, a.a.O.; VG Meiningen, Urt. v. 16.11.2006, 8 K 20532/03.Me; Holl

mann, Rechtsprechungsfokus Afghanistan in: Informationsverbund Asyl Oktober 

2006; Afghanistan, International Religious Freedom Report 2007, Bureau of De-

mocracy, Human Rights, and Labor, 14.09.2007, http:/ /www.state.gov). 
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Nach dem Verständnis der islamischen Rechtslehre ist der Abfal l v o m (islami

schen) Glauben ein todeswürdiges Verbrechen. Das durch die europäische Auf

klärung entwickelte Prinzip der Religionsfreiheit ist weder in der afghanischen Re

gierung noch in der Zivi lbevölkerung verankert. Ein Beispiel dafür ist der Fall 

„Rahman", der 1990/91 in e inem Flüchtl ingslager in Pakistan bei einer christl ichen 

Organisat ion gearbeitet hatte und sich dort taufen ließ, nach seiner 2003 erfolgten 

freiwil l igen Rückkehr aus Deutschland oder Belgien Mitte März 2006 nach e inem 

famil iären Sorgerechtsstreit in Kabul wegen Apostasie angezeigt und angeklagt 

und wegen der drohenden Todesstrafe nach internationalem Druck Ende März 

2006 freigelassen und in Italien au fgenommen worden ist (vgl . u.a. AA, Lagebe

richt vom 07.03.2008, S. 16; Die Zeit vom 30. März 2006; Der Spiegel vom 27. 

März 2006 S. 116 ff. und vom 3. April 2006 S. 118 ff.). Aufgrund dieser Umstände 

geht das Gericht davon aus, dass der Kläger bei einer Rückkehr nach Afghanistan 

seinen christl ichen Glauben absolut geheim halten müsste; eine Offenbarung des 

Glaubenswechsels geschweige denn eine Ausübung des Glaubens wären nicht 

mögl ich, ohne dass sich der Kläger dadurch Gefahren für Leib und Leben durch 

staatl iche Stellen oder der Zivi lbevölkerung aussetzte. Damit ist nach Auffassung 

des Gerichts schon das bisher geschützte sog. religiöse Ex is tenzmin imum nicht 

gewährleistet; jedenfal ls wäre dem Kläger ein solches Verhal ten aber aufgrund 

des nunmehr in Art. 10 Abs. 1 b der Qualif ikationsrichtl inie verankerten Verständ

nisses des Begriffs der Religion nicht zuzumuten. 

3. Ein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtl ingseigenschaft im Zuge eines Asyl 

folgeverfahrens ist auch nicht nach § 28 Abs. 2 Alt. 2 AsylVfG ausgeschlossen. 

Zwar kann gemäß dieser Vorschrift in e inem Folgeverfahren in der Regel die 

Flücht l ingseigenschaft nicht zuerkannt werden, wenn der Ausländer nach unan

fechtbarer Ablehnung eines Asylantrages erneut einen Asylantrag stellt und die

sen auf Umstände stützt, die er nach unanfechtbarer Ab lehnung seines früheren 

Antrags selbst geschaffen hat. Doch ist die Zuerkennung der Flüchtl ingseigen

schaft durch § 28 Abs. 2 AsylVfG zumindest in den Fällen nicht ausgeschlossen, 
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in denen gemäß § 28 Abs. 1 AsylVfG auch die Anerkennung als Asylberecht igter 

mögl ich ist (e ingehend Funke-Kaiser, a.a.O., § 28 Rn 56). Nach der gesetzgeber i 

schen Konstrukt ion besteht nämlich ein Stufenverhältnis zwischen den Schutzka

tegorien der Asy lanerkennung und des Flüchtl ingsstatus, nach dem die Asylaner

kennung als höherwert ig anzusehen ist und ihre Voraussetzungen strenger er

scheinen lässt. Aufgrund der Verweisung in § 28 Abs. 2 Asy lVfG f inden die Vor

aussetzungen zu dessen Absatz 1 Anwendung. 

Dabei enthält § 28 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG zunächst den Grundsatz, dass ein Aus

länder dann in der Regel nicht als Asylberecht igter anerkannt wird, wenn die Ge

fahr polit ischer Verfo lgung auf Umständen beruht, die er nach Ver lassen seines 

Herkunfts landes aus e igenem Entschluss geschaffen hat. Von d e m als Regel for

mulierten Grundsatz des § 28 Abs. 1 Satz 1 Asy lVfG ist in atypischen Fällen eine 

Ausnahme zu machen. Ein atypischer Fall liegt dann vor, wenn zwar die Regel

voraussetzungen erfüllt s ind, aber nach wertender Betrachtung entsprechend der 

vom Gesetzgeber verfolgten Zielsetzung die Regelfolge unangemessen ist. 

Die gesetzgeber ische Zielsetzung einer grundsätzl ichen Zurückhal tung bei der 

Anerkennung subjektiver Nachf luchtgründe liegt darin, dass sich ein Ausländer bei 

Fehlen des Kausa lzusammenhanges zwischen der Ver fo lgung, seiner Flucht und 

dem zu gewährenden Asyl nicht durch eine „r isikolose Verfo lgungsprovokat ion 

vom gesicherten Ort aus" ein grundrechtl ich verbürgtes Aufenthal tsrecht in der 

Bundesrepubl ik Deutschland praktisch selbst erzwingen können soll (BVerfG, Be-

schl. v. 26.11.1986, 2 BvR 1058/85, BVerfGE 74, 51). Diese Erwägung trägt dann 

nicht, wenn die humanitäre Intention der Asyl rechtsgewährung entgegensteht, 

nach der demjenigen Aufnahme und Schutz zu gewähren ist, der sich wegen 

asylerhebl icher Merkmale in einer für ihn ausweglosen Lage befindet (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 06.04.1992, 9 C 143/90, BVerwGE 90, 127). Das diese zu Lasten 

des Ausländers vorgeschr iebene Einschränkung al lerdings nicht umfassenden 

und abschl ießenden Charakter hat, kommt in den beiden gesetzl ich ausdrückl ich 

normierten Ausnahmerege lungen zum Ausdruck. Ausgenommen von d e m Grund-
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satz der Unbeachtl ichkeit subjektiver Nachf luchttatbestände ist gemäß § 28 Abs. 1 

Satz 1 a. E. Asy lVfG zunächst der Fall, dass der Entschluss einer fes ten, bereits 

im Herkunftsland erkennbar betätigten Überzeugung entspricht. Des Wei teren f in

det der Grundsatz gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG insbesondere dann keine 

Anwendung , wenn der Ausländer auf Grund seines Alters und Entwicklungsstan

des im Herkunftsland noch keine feste Überzeugung bi lden konnte. 

Ausgehend von dieser gesetzgeber ischen Zielsetzung ist die Annahme eines aty

pischen, die Einschränkung ausnehmenden Falles zumindest dann geboten, wenn 

der Nachf luchtgrund - wie hier - auf einen ernsthaften und dauerhaf ten Glau

benswechsel gestützt wird. Denn eine Ver leugnung der neuen Glaubensüberzeu

gung würde den Betroffenen grundsätzl ich und in aller Regel existenziel l und in 

seiner sittl ichen Person treffen, weshalb ihm dies nach der humani tären Intention 

der Asy igewährung nicht zugemutet werden kann (vgl. Funke-Kaiser, a.a.O., Rn 

37; Renner, Komm, zum AusIR, § 28 Rn. 17, 2 1 ; Marx, Komm, zum Asy lV fG, § 28 

Rn.90; a.A. VG Braunschweig, Urt. v. 14.12.2007, 2 A 228/07, zit. nach juris). In 

e inem solchen Fall hat sich der Ausländer nicht ohne Not in eine Verfolgungssi tua

tion begeben (vgl. zu d iesem Kriterium Hailbronner, Ausländer- und Asylrecht, 

Art. 16a GG Rn. 199), zumal der Verlust einer bisherigen bzw. der Gewinn einer 

neuen religiösen Überzeugung nicht auf einer verstandesmäßig steuerbaren Ent

scheidung des Einzelnen beruht. Da als Religion nicht nur das Innehaben der reli

giösen Überzeugung sondern gemäß Art. 10 lit. b der Qualif ikationsrichtl inie auch 

das der religiösen Überzeugung entsprechende Verhal ten geschützt ist, kann dem 

Betroffenen nicht zugemutet werden, die eine Ver fo lgung auslösende Religions

ausübung zu unter lassen. 

4. Einer Entscheidung über das Vorl iegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 

bis 7 AufenthG bedarf es nach § 31 Abs. 3 Satz 2 Asy lVfG nicht. 
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III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 1 V w G O i.V.m. § 83 b 

Asy lVfG. Die Entscheidungen über die vorläufige Vol lstreckbarkeit beruht auf § 

167 V w G O i.V.m. § 708 Nr. 11 und § 711 ZPO. 

Kalurzynski 


